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Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

13.10.2009: Hauptausschuss 
22.10.2009: Stadtrat

13.10.2009 
22.10.2009

laut BV 
laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Herr Kurt-Jürgen Zander 01.10.2009

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 
2010 die Parkgebühr in den Tiefgaragen „Wallstraße“ und „Ritterstraße“ ab dem 01.01.2010 
für die erste Stunde von derzeit 0,30 € auf 0,50 € zu erhöhen.

Gesetzliche Grundlagen:

- § 44 (3) Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt
- Zuständigkeitsordnung des Stadtrates sowie der Ausschüsse entsprechend der 
  Hauptsatzung (§ 9 (2) Nr. 3 2. Anstrich und § 12 (4) 10. Anstrich)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Zur Erhöhung der Parkgebühren in den Tiefgaragen „Wallstraße“ (gem. Verkehrsleitsystem 
„Markt“) und „Ritterstraße“ (gem. Verkehrsleitsystem „Rathaus“) in der 1. Stunde von bisher 
0,30 € auf 0,50 € wird auf die Parkgebühren vergleichbarer Städte in Sachsen-Anhalt Bezug 
genommen. 

Aus der folgenden tabellarischen Übersicht zu aktuellen Einstellpreisen ist ersichtlich, dass 
die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung notwendige Erhöhung der Parkgebühr in der 
ersten Stunde von 0,30 € auf 0,50 € ortsüblich ist.

Gleichfalls ist einer Erhebung des Bundesverbandes Parken e.V. zu den Einstellpreisen 2008 
in Parkhäusern und Tiefgaragen (s. Anlage) zu entnehmen, dass die Parkgebühren in der 1. 
Stunde fast ausnahmslos bei oder über 0,50 € für die erste Stunde liegen.

Eine Erhöhung der Parkgebühren in den Tiefgaragen in der 1. Stunde von bisher 0,30 € auf 
0,50 € lässt ca. Mehreinnahmen (brutto), basierend auf der Kurzparkerzahl 2008, in Höhe 
von:

TG „Wallstraße“   (Markt)     :  81.078 Kurzparker x 0,20 € = 16.215,60 €
TG „Ritterstraße“ (Rathaus)   :  14.045 Kurzparker x 0,20 € =   2.809,00 €                            

erwarten.

 Stadt Einwohner  Einstellpreise  - € - Standort/Stellplätze
Bernburg 31.883  1/2 Stunde 0,50  Tiefgarage Karlsplatz (Zentrum)

 1. Stunde 1,00  260 Stellplätze

 1/2 Stunde 0,25  Parkhaus Buschweg, Parkhaus 

 1. Stunde 0,40  Turmweg, je 108 Stellplätze

 nicht so frequentiert

 Naumburg 29.627  1. Stunde 1,00  Tiefgarage Citykaufhaus,  

 jede weitere Stunde 1,00  bei Einkauf Erstattung der 

 Parkgebühren

 Wernigerode 34.169  1/2 Stunde 0,00  Tiefgarage mit Parkdeck 

 dann jede weitere 1/2 Stunde 0,50  Sparkasse

  je Stunde 1,20  Altstadtpassagen FORUM

 Halberstadt 39.318  20 Min. 0,50  Einkaufspassagen

 1. Stunde 1,50

 bis 4. Stunde 2,00

 über 4 Stunden 4,00

 Staßfurt 23.318  keine öffentliche Parkhäuser/

 Aschersleben 28.015  Tiefgaragen

 Lutherstadt 46.725

 Wittenberg



Anlagen:
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